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RS OGH 1973/11/23 13Os20/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1973

Norm

BAO §119

FinStrG §34 Abs1 lita

Rechtssatz

Für die Tatbestandsmäßigkeit einer vom Abgabenp6ichtigen durch Verletzung abgabenrechtlicher

O7enlegungsp6ichten und Wahrheitsp6ichten bewirkten Abgabenverkürzung nach dem § 34 Abs 1 lit a FinStrG ist es

belanglos, ob die Abgabenbehörde bei genauer Prüfung die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der in den

Steuerklärungen gemachten Angaben hätte erkennen können.
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